


Anlage zur Friedhofsgebührensatzung vom 30.05.2011 
 
I. Reihengrabstätten  
 

1. Überlassung einer Reihengrabstätten an Berechtigte nach 
§ 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung für Verstorbene  150,00 € 

 
2. a) Überlassung einer Urnenreihengrabstätte an  

Berechtigte nach Ziffer 1  150,00 € 
b) für eine weitere Urnenbeisetzung in Grabstätten  

nach Ziffer. 2 a)  150,00 € 
 
3. a) Überlassung einer Urnenrasengrabstätte an  

Berechtigte nach Ziffer 1  750,00 € 
b) für eine weitere Urnenbeisetzung in Grabstätten  

nach Ziffer. 3 a)  200,00 € 
 

4. Gemischte Grabstätten 
Verleihung eines Nutzungsrechts an Berechtigte nach §§ 2  
Abs. 2 und 13 a der Friedhofssatzung  
für die Beisetzung einer Urne 150,00 € 

 
5. Die Entgelte für die Überlassung einer Reihen- bzw. Urnenreihengrabstätte nach 

§ 2 Abs. 3 der Friedhofssatzung werden durch eine Sondervereinbarung festgelegt.  
 
II. Ausheben der Gräber  
 

1. Reihengräber für Verstorbene (§§ 13, 13 a, 14 und 14a Friedhofssatzung)  
 

a) Reihengrab (§13) 280,00 € 
b) Urnenbeisetzung (§§ 13a, 14 und 14a) - ,je Beisetzung 150,00 € 

 
2. Die Gräber für Personen nach § 2 Abs. 2 a werden durch Mitglieder  

der Nachbarschaft verfüllt. 
 
3. Die Gebühren für das Ausheben der Gräber für Personen nach § 2 Abs. 3 der 

Friedhofssatzung werden durch Sondervereinbarung geregelt. 
 
III. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen 
 

Das Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen wird 
1. durch die Ortsgemeinde 
2. durch gewerbliche Unternehmen 
vorgenommen. 
Die hierbei entstehenden Kosten sind von den Gebührenschuldnern als Auslagen zu erstatten.  

 
IV. Benutzung der Leichenhalle 
 

1. Für die Aufbewahrung bei Berechtigten nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung  
 

a) einer Leiche  60,00 € 
b) einer Urne  60,00 € 

 
2. Bei Personen nach § 2 Abs. 3 der Satzung wird das Entgelt durch Sondervereinbarung 

festgelegt.  
 

3. Die Leichenhalle wird durch die Ortsgemeinde gereinigt. 


